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stalten, daß eine hohe Effektivität der vorhandenen 
und neu zu schaffenden Fonds gesichert wird.

§5
Volkseigene Wirtschaft

(1) In Übereinstimmung mit den im Volkswirt
schaftsplan 1970 festgelegten Aufgaben der VEB, 
volkseigenen Kombinate und WB betragen die Ab
führungen der VEB, volkseigenen Kombinate und WB 
— ausgenommen die der volkseigenen Landwirtschaft 
und Nahrungsgüterwirtschaft — an Gewinnen, Pro
duktionsfonds- und Handelsfondsabgabe, Produktions
abgabe und anderen Zahlungen an den Staatshaushalt 
für die Finanzierung gesamtstaatlicher Aufgaben 
37 432,0 Millionen M.

(2) Die Zuführungen aus dem Staatshaushalt für 
die VEB, volkseigenen Kombinate und WB — ausge
nommen die der volkseigenen Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft — für Investitionen zur Siche
rung der staatlichen Strukturpolitik, deren Finanzie
rung aus dem Staatshaushalt durch den Ministerrat 
festgelegt wird, für volkswirtschaftlich effektivitäts
entscheidende wissenschaftlich-technische Aufgaben so
wie für zeitweilig noch notwendige produktgebundene 
Preisstützungen und andere im Plan festgelegte Maß
nahmen betragen 9 102,2 Millionen M.

§ 6
Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft

(1) Auf Grund der im Volkswirtschaftsplan 1970 für 
die VEB, volkseigenen Kombinate und WB der volks
eigenen Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
festgelegten Aufgaben betragen ihre Abführungen an 
Gewinnen, Produktionsfondsabgabe und anderen Zah
lungen an den Staatshaushalt für die Finanzierung ge
samtstaatlicher Aufgaben 455,2 Millionen M.

(2) Die Zuführungen aus dem Staatshaushalt für die 
VEB, volkseigenen Kombinate und WB der Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft für zeitweilig 
noch notwendige Stützungen sowie andere im Plan 
festgelegte Maßnahmen betragen 337,7 Millionen M.

(3) Auf der Grundlage der Maßnahmen zur weiteren 
Gestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus 
in der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
werden aus dem Staatshaushalt zur Steigerung der Pro
duktion, der Arbeitsproduktivität und zur Senkung der 
Kosten in Verbindung mit der weiteren Verbesserung 
der genossenschaftlichen Arbeit in den landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften und der freiwilli
gen Zusammenarbeit in ihren Kooperationsgemein
schaften 1 246,1 Millionen M bei Umverteilung dieser 
Mittel für Meliorationen, Prämien, Preiszuschläge und 
andere produktionsfördernde Maßnahmen bereitge
stellt.

§ 7
Produklgebundenc Preisstützungen

(1) Die VEB und volkseigenen Kombinate, die sozia
listischen Genossenschaften, Betriebe mit staatlicher 
Beteiligung und die privaten Industrie- und Hand
werksbetriebe, die zeitweilig noch notwendige pro
duktgebundene Preisstützungen aus dem Staatshaus
halt erhalten, haben ihre Wirtschaftstätigkeit so zu 
organisieren, daß sie diese in zunehmendem Maße ohne 
Inanspruchnahme von Preisstützungen durchführen. 
Sie sind verpflichtet, durch die Einleitung produktivi- 
täts- und rentabilitätsfördernder Maßnahmen ökono

mische Voraussetzungen für einen systematischen Ab
bau der produklgebundenen Preisstützungen bei gleich
zeitiger Sicherung einer ‘ bedarfsgerechten Produktion 
zu treffen.

(2) Die Minister, die anderen Leiter der zentralen 
Staatsorgane, die Generaldirektoren der WB und die 
Direktoren der volkseigenen Kombinate sowie die ört
lichen Räte haben, ausgehend von einer exakten Ana
lyse der Selbstkosten, den systematischen Abbau der 
zeitweilig noch notwendigen produktgebundenen Preis
stützungen zu sichern.

§8
Nationale Verteidigung und Sicherheit

Für die Stärkung der Verteidigungsbereitschaft und 
die Sicherheit der Deutschen Demokratischen Repu
blik werden im Interesse der Erhaltung des Friedens 
aus dem Staatshaushalt 6 747,0 Millionen M bereit
gestellt.

§9
Bildungswesen

Für das Bildungswesen als bedeutendem Wachstums
faktor für die Erhöhung der Effektivität des gesell
schaftlichen Reproduktionsprozesses werden zur ziel
strebigen weiteren Verwirklichung des Gesetzes über 
das einheitliche sozialistische Bildungssyslem und zur 
Weiterführung der 3. Hochschulreform 5 715,0 Millio
nen M aus dem Staatshaushalt bereitgestellt. Darüber 
hinaus werden für den Ersatz und die Erweiterung 
der Grundfonds der staatlichen Einrichtungen des Bil
dungswesens 441,3 Millionen M aus dem Staa'tshaus- 
halt und 427,3 Millionen M aus Obligationen finanziert.

§10
Gesundheits- und Sozialwesen, Kultur, Sport und 
Erholungswesen sowie Rundfunk und Fernsehen

(1) Aus dem Staatshaushalt werden zur Durchfüh
rung der planmäßigen Aufgaben des Gesundheits- und 
Sozialwesens, der Kultur, des Sports und Erholungs
wesens sowie des Rundfunks und Fernsehens bereit
gestellt für
Gesundheits- und Sozialwesen 5 921,0 Millionen M 
Kultur, Sport und Erholungswesen 688,2 Millionen M 
Rundfunk und Fernsehen 502,9 Millionen M

(2) Außerdem werden für den Ersatz und die Er
weiterung der Grundfonds der staatlichen Einrichtun
gen dieser Bereiche 331,6 Millionen M aus dem Staats
haushalt bereitgestellt und 194,6 Millionen M aus Obli
gationen finanziert.

§ 1 1
Sozialversicherung

(1) Der Haushaltsplan der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten wird wie folgt bestätigt:

Einnahmen 7 867,7 Millionen M
Ausgaben 11 976,5 Millionen M
Zuschuß aus dem
Staatshaushalt 4 108,8 Millionen M

(2) Der Haushaltsplan der Sozialversicherung der 
Mitglieder der landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften, der Mitglieder der Produktionsgenossen
schaften des Handwerks, der Mitglieder der Produk
tionsgenossenschaften werktätiger Fischer, der in Be
trieben mit staatlicher Beteiligung tätigen persönlich 
haftenden Gesellschafter, der individuell arbeitenden


